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 Nr. 32/2019, 20. August 2019 

 

 

Meilenstein bei Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie 
 

Die Polizei hat mit ihren rund um die Uhr Arbeitsbereichen unumstritten 

ganz besondere Herausforderungen zu bewältigen. Daher zeigt sich die 

Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz ganz besonders stolz auf die 

Rahmendienstvereinbarung zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 

Pflege in der Polizei Rheinland-Pfalz, die heute von Innenminister Roger 

Lewentz und der Vorsitzenden des Hauptpersonalrates, Sabrina Kunz, 

unterzeichnet wurde. Die beständige Arbeit der Frauengruppe der GdP an 

dieser Thematik und die vielen Gespräche mit Innenminister Lewentz 

haben nun dazu geführt, dass diese wegweisende 

Rahmendienstvereinbarung zustande kam.  

 

Der Begriff ist eher sperrig, die Maßnahmen aber ganz konkret und fassbar. So 

wird bereits in der Präambel deutlich, dass die Vereinbarkeit von Familie und 

Pflege für die Polizei eine Aufgabe von hoher Priorität ist. Damit zeigt Minister 

Lewentz, wie wichtig es ihm ist, die Vereinbarkeit von dienstlichen und privaten 

Interessen zu fördern.   

 

In der Vereinbarung werden Begriffe, wie z.B. Telearbeit, Führen in Teilzeit und 

Planbarkeit von Arbeitszeiten mit Leben gefüllt. Das zunehmend an Bedeutung 

gewinnende Thema "Pflege" wird deutlich hervorgehoben.  

 

Ziel der Dienstvereinbarung ist die familienfreundliche Personalpolitik 

fortzuführen, die Rahmenbedingungen zu verbessern und das 

Familienbewusstsein in den Polizeibehörden weiter auszubauen und sie im 

dienstlichen Alltag zu leben. Was der GdP ein besonderes Bedürfnis war: die 

Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der rheinland-pfälzischen Polizei, für 

Beamtinnen und Beamte ebenso wie für Tarifbeschäftigte.  

 

„Die Führungskräfte haben eine besondere Rolle, sie sind Vorbild und Leitfigur, im 

Umgang mit dem Thema Vereinbarkeit“, so Sybille Sutter, stellvertretende 

Landesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei.  

 

"Sie haben die Verantwortung dafür zu sorgen, dass z.B. Teilzeitkräfte nicht 

benachteiligt werden", stellt Barbara Huwer von der GdP Frauengruppe fest.  

 

Diese besondere Verantwortung aller Führungskräfte wird durch den Inhalt der 

Dienstvereinbarung mehrfach unterstrichen.   
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Die Rahmendienstvereinbarung ist die Grundlage für ein familienfreundliches 

Arbeitsumfeld in der rheinland-pfälzischen Polizei. 

 

 

   

 

Roger Lewentz und Sabrina Kunz (Quelle: MdI PM 2019) 


